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 Neu 
Meldepflichten 

Auf der Grundlage der EZB-Verordnung EZB/2008/30 vom 19. Dezember 2008 
hat die Deutsche Bundesbank am 15. Oktober 2009 eine Richtlinie zur Statistik 
über Verbriefungszweckgesellschaften veröffentlicht. Nach dieser müssen - ab 
dem 31. Dezember 2009 und danach - vierteljährlich zum Quartalsultimo 
(Meldetermin) alle in Deutschland ansässigen Verbriefungs-SPV (bei 
Mehrzweckverbriefungsprogrammen separat für jede einzelne 
Verbriefungstransaktion) eine umfangreiche statistische Meldung zu den am 
Meldetermin gehaltenen Aktiva und Passiva erstellen (sog. FVC-Meldung). Die 
umfangreichen neuen Meldepflichten von SPV gelten für alle Verbriefungen 
(traditionelle und synthetische Verbriefungen nach der Definition in Artikel 4 der 
Richtlinie 2006/48/EG sowie sonstige Verbriefungen, die keine traditionellen 
oder synthetischen Verbriefungen sind), unabhängig davon, wann sie aufgesetzt 
wurden. 
 

Hintergrund 
Aktuelle Meldepflichten 

Was melden Sie bereits heute? 
Derzeit sind nur Banken zur Abgabe von Meldungen über Verbriefungen 
verpflichtet. Diese Meldepflichten beschränken sich auf traditionelle 
Verbriefungen. Am 4. Februar 2009 hat die Deutsche Bundesbank die 
Meldepflichten der Banken zu traditionellen Verbriefungstransaktionen im 
Rahmen der bilanzstatistischen Meldungen (BISTA) um zwei neue 
Meldepositionen sowie um drei mit diesen im Zusammenhang stehenden 
Anlagen erweitert.  
 
Die neuen Meldepflichten richten sich an SPV und gehen erheblich über die 
bisherigen Anforderungen an Kreditinstitute aus Verbriefungen hinaus. SPV 
haben nun auf der Aktivseite Forderungen, verbriefte Kredite und sonstige 
verbriefte Aktiva, Wertpapiere, Sachanlagen und Sonstige Aktiva (darunter 
Ausgleichsposten) sowie auf der Passivseite Erhaltene Kredite und Einlagen, 
Ausgegebene Schuldverschreibungen, Kapital und Rücklagen sowie Sonstige 
Passiva (darunter Ausgleichsposten) zu melden. Darüberhinaus sind weitere, 
teilweise qualitative Informationen (z.B. Art der Verbriefung) zu melden. 
 

Auswirkungen 
Neue Anforderungen 

Was bedeutet das für Sie? 
Zweckgesellschaften bzw. Servicer müssen Systeme implementieren, um die 
erforderlichen Meldungen bis zum 10. Geschäftstag nach Quartalsultimo 
abgeben zu können. Die Werte für die FVC-Meldung sind auf Grundlage des 
HGB zu ermitteln. Aufgrund des Fehlens spezifischer Regelungen für 
Verbriefungszweckgesellschaften im HGB dürfen SPV Meldungen auch auf 
Grundlage von IFRS-Zahlen vornehmen. Sofern zweckmäßig, sind HGB-
Vorgaben aber sinngemäß anzuwenden. 
 
Finanzderivate müssen SPV nicht melden. Das bedeutet, dass bei 
synthetischen Verbriefungen nur die Aktiva zu melden sind, die sich aus der 
Anlage der Emissionserlöse der Notes ergeben. Erwirbt ein SPV Aktiva zu 
einem vom Buchwert beim Originator abweichenden Betrag (z.B. wegen eines 
Kaufpreisabschlags), ist der Unterschiedsbetrag getrennt anzugeben. 
 
Die Richtlinie finden Sie unter 
http://www.bundesbank.de/meldewesen/mw_bankenstatistik_verbriefungszweck
gesellschaften.php  
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